
Die echte und die interpolierte Vita Bennonis secundi. 97

ihn übrigens als nicht unbewohnt; die Bewohner (‘illic habi­
tantes’) unterstanden der geistlichen Fürsorge des Pfarrers 
von Glane; auch gab es dort eine kleine Kapelle, in der 
ein paar mal im Jahre Gottesdienst gehalten wurde. An 
diese Beschreibung schliesst sich dann — ziemlich unver­
mittelt — der Bericht (cap. 17), wie der Bischof ‘spon­
sionis suae de exstruendo monasterio memor’1 den Plan 
der Klostergründung manchen edlen Männern und Frauen 
eröffnet und von ihnen zahlreiche Gaben für das zu grün­
dende Stift erwirbt. Dann suchte er einen Platz für seine 
Gründung, durchwanderte die Diöcese und kam nach dem 
Iburger Berge, der ihm vor allem gefiel, weil hier Bau­
material in Masse vorhanden war und die Mönche reinerer 
Luft und voller Einsamkeit sich erfreuen könnten. Diese 
zerstörte Burg, so wiederholt cap. 18 in erschreckender 
Weitschweifigkeit das früher Gesagte, gefiel also dem 
Bischof aufs höchste wegen der angenehmen Lage, wegen 
der gesunden Luft, weil das zu gründende Kloster von 
weltlichen Unruhen entfernt liegen würde und weil die 
benachbarten Anwohner2 dort geistliche Tröstungen finden 
könnten. Da aber der Berg dem Bisthum gehörte und 
auf der Ostseite zwischen zwei Burgmannenhäusern ein 
bischöflicher Präfect3 wohnte, der die jährlichen Einkünfte 
des Bischofs von den Markgenossen4 erhob und an den 
bischöflichen Präfecten3 im Hofe Dissen ablieferte, musste 

1) Von einem solchen Gelübde ist aber auch in der interpolierten 
Vita vorher noch gar nicht die Rede; vielmehr wird hier wie in der 
echten in cap. 13 (11) nur das Gelübde der Weihe eines Altars erwähnt. 
Dies hat auch Scheffer - Boichorst S. 160 bereits hervorgehoben. 2) ‘Vi­
cini accolae’; das sollen doch wohl die ‘illic habitantes’ sein, von denen 
vorher die Rede war, die sich bis jetzt mit gelegentlichem Gottesdienst 
in der kleinen Kapelle hatten behelfen müssen. 3) Der Fälscher hat 
dabei sicher an einen Amtmann gedacht, der im 17. Jh. Praefectus hiess. 
Scheffer-Boichorst S. 137f. hat sich viel Mühe gegeben, den von Philippi 
hier und in cap. 19 (14) mit vollem Recht beanstandeten Titel ‘prae­
fectus’, worunter er einen Burggrafen versteht, zu vertheidigen. Aber — 
von anderem abgesehen — wenn der ‘praefectus episcopalis’ auf Iburg 
ein Burggraf war, so hätte doch der ‘praefectus episcopalis in curia Dis­
sensi habitans’ in cap. 18 auch ein Burggraf sein müssen. Dass aber in 
Dissen eine bischöfliche Burg gewesen wäre, davon weiss weder die Vita 
etwas, noch ist meines Wissens sonst etwas davon bekannt. 4) ‘a mar­
chiotis’. Der Ausdruck kommt in der Vita nur hier vor (in cap. 19 [14] 
heissen die Markgenossen in der echten wie in der falschen Vita ‘com­
marchiones’), findet sich aber in einer Iburger Urkunde von 1118 (das 
Datum ist nicht ganz sicher; Osnabr. UB. I, 195 n. 230). Der Ausdruck 
ist also zeitgemäss; aber natürlich kann ihn der Fälscher eben aus der 
Urkunde kennen gelernt haben; er war ja mit dem Urkundenvorrath
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